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2. wenn der Angeschuldigte ein Heimatloser oder Land
streicher oder nicht imstande ist, sich über seine Per
son auszuweisen;

3. wenn der Angeschuldigte ein Ausländer ist und be
gründeter Zweifel besteht, daß er sich auf Ladung 
vor Gericht stellen und dem Urteile Folge leisten 
werde.

Anm.t Durch Art. 5 des Ges. zur Änderung von Vorschriften des Straf
verfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935 (RGBl. I 
S. 844) war § 112 Abs. 1 durch die Einführung von zwei zusätzlichen Haft
gründen geändert worden.

Einschränkung der Untersuchungshaft.
§ 113

Ist die Tat nur mit Haft oder mit Geldstrafe bedroht, so 
darf die Untersuchungshaft nur wegen Verdachts der 
Flucht und nur dann verhängt werden, wenn .der Ange
schuldigte zu den im § 112 Nr. 2 oder 3 bezeichneten Perso
nen gehört, oder wenn er unter Polizeiaufsicht steht, oder 
wenn es sich um eine Übertretung handelt, wegen deren 
die Unterbringung in einem Arbeitshaus angeordnet wer
den kann.

Anm.t Durch Art. 2 Ziff. 5 des Ausf.Ges. zu dem Ges. gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung 
vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) sind im § 113 die Worte „Über
weisung an die Landespolizeibehörde erkannt“ durch die Worte „Unter
bringung in einem Arbeitshaus angeordnet“ ersetzt worden.

Haftbefehl.
§ 114

(1) Die Verhaftung erfolgt auf Grund eines schrift
lichen Haftbefehls des Richters.

(2) In dem Haftbefehl ist der Angeschuldigte genau zu 
bezeichnen und die ihm zur Last gelegte strafbare Hand
lung sowie der Grund der Verhaftung anzugeben.

(3) Der Haftbefehl ist dem Angeschuldigten, wenn mög
lich, bei der Verhaftung bekanntzumachen. Geschieht
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